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der Anfrage der Abgeordneten Dr.. Haider , Dolinschek, Böhacker, 

Meisinger betreffend Verwendung der Überschüsse der Bauarbeiter­

Urlaubs- und Abfertigungskasse, Nr. 364/J 

Frage 1: 

An welche einzelnen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 

wurden in den Jahren von 1970 bis 1983 gemäß § 20 BAr bUG bzw. BUAG 

Überschüsse ausgeschüttet (genaue Bezeichnung der einzelnen Emp­

fänger)? 

Frage 2: 

Welche Beträge wurden jeweils ln welchem Jahr an diese einzelnen 

Institutionen ausbezahlt? 

Antwort: 

Die VerwEmdung der Gebarungsüberschüsse der Bauarbeiter-Urlaubs­

und Abfertigungskasse im bezeichneten Zeitraum wurde bereits in 

der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4620/J darge­

stellt. Soweit die Gebarungsüberschüsse.nicht zweckgebunden im 

Sinne des § 20 Abs. 1lit. a BUAG bzw. BArbUG zur Förderung von 

sozialen Einrl.chtungen·oder solchen Einrichtungen, die der Aus-
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und Weiterbildung dienen, verwendet wurden, erfolgte jeweils im 

Sinne der Bestimmung des § 20 Abs. 1 lit. b BUAG bzw. BArbUG eine 
quotenmäßige Auf teilung auf die Gruppe Arbeitnehmer und Arbeitge­
ber innerhalb der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskassei die 

Bestimmung des § 20 Abs. 1 lit. b wurde so verstanden und angewen­

det, daß mit einer Zuteilung des Gebarungsüberschusses an Interes­

senvertretungen der in der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs­

kasse vertretenen Arbeitnehmer· und Arbeitgeter eine quotenmäßige 

Auf teilung im Sinne des § 20 Abs. 1 lit. b erfolgt. 

Die Voll ziehung der jeweils gesetzeskonform beschlossenen Aus­

schußbeschlüsse erfolgte durch Überweisung auf die von den Gruppen 

bekanntgegebenen Konten, das ist für die Arbeitnehmerseite ein 

Konto lautend auf "Sozialfonds für die Arbeitnehmer in der Bau­

wirtschaft" und für die Gruppe der Arbeitgeber ein Konto lautend 

auf "Bauarbei~er-Urlaubskasse Gruppe der Arbeitgeber". 

Frage 3: 

Wieviel wurde aus der "Gemeinsamen Einrichtung I" der Kollektiv­

vertragsparteien nicht für die Abfertigungspauschalabgeltung ver­
wendet? 

Antwort: 

Kollektivvertraglichgeschaffene Gemeinsame Einrichtungen und ihre 

Gebarung unterliegen grundsätzlich nicht der Aufsicht des Bundes­

ministers für Arbeit und Soziales und sind daher nicht Gegenstand 
des parlamentarischen Fragerechts. Die Dotierung der gegenständ­

lichen Gemeinsamen Einrichtung erfolgte nicht unmittelbar aus Mit­

teln der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, sondern durch 

die kollektivvertragsschließenden Parteien, die dafür die ihnen 

als Gruppe der Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber gemäß § 20 Abs. 1 

lit. b BUAG bzw. BAr bUG zugewiesenen Mittel verwendeten. 

inister: 
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